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Mitteilungsvorlage 
 
EG Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: MV 427/2016 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Kämmerei Datum: 14.07.2016 
Bearbeiter: Angelika Bierstedt Wahlperiode 2014 - 2019 

 
 
Beratungsfolge Termin   

Ortschaftsrat Bellingen 11.08.2016   

Ortschaftsrat Birkholz 16.08.2016   

Ortschaftsrat Bittkau 16.08.2016   

Ortschaftsrat Cobbel 11.08.2016   

Ortschaftsrat Demker 28.07.2016   

Ortschaftsrat Grieben 09.08.2016   

Ortschaftsrat Hüselitz 02.08.2016   

Ortschaftsrat Jerchel 11.08.2016   

Ortschaftsrat Kehnert 16.08.2016   

Ortschaftsrat Lüderitz 09.08.2016   

Ortschaftsrat Ringfurth 04.08.2016   

Ortschaftsrat Schelldorf 11.08.2016   

Ortschaftsrat Schernebeck 15.08.2016   

Ortschaftsrat Schönwalde 23.08.2016   

Ortschaftsrat Tangerhütte 16.08.2016   

Ortschaftsrat Uchtdorf 19.08.2016   

Ortschaftsrat Uetz 09.08.2016   

Ortschaftsrat Weißewarte 18.08.2016   

Ortschaftsrat Windberge 11.08.2016   

Ausschuss für Soziales, Bildung, 
Kultur und Sport 

08.08.2016   

Bauausschuss 10.08.2016   

Hauptausschuss 17.08.2016   

Stadtrat 24.08.2016   

 
 
Betreff: Entwurf der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen in der 
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Haushaltsjahre 2017 bis 2024 
 
Mitteilung: 
 

 
Zur Übersicht  der in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte  notwendigen 
Investitionsmaßnahmen für die Planung der Haushaltsjahre 2017 bis 2024. 
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Als Anlage erhalten Sie eine Übersicht über die von der Verwaltung, als notwendig 
eingeschätzten, Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2024 zur 
Entscheidungsfindung. 
 
Der Aufbau der Tabelle soll Ihnen folgende Auskünfte geben. 
 

 Welche Einrichtungen in welcher Ortschaft haben Investitionsbedarf? 

 Wie hoch ist der gesamte Investitionsbedarf? 

 Sind bereits Investitionen in der Einrichtung durchgeführt worden, wenn ja in 
welcher Höhe? 

 Wie kann die Finanzierung erfolgen, können Fördermittel beantragt werden? 
 

Ausgangsbasis für die Erstellung der Liste ist die mit dem Beschluss des Haushaltes 
2016 bereits erstellte mittelfristige Finanzplanung für Investitionen. 
 
Der mittelfristigen Planung wurden alle zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten 
Investitionsbedarfe der Einrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 
hinzugefügt. 
 
Zwischenzeitlich haben sich Änderungen hinsichtlich der Beantragung von 
Fördermitteln  und der Entwicklung der Auslastung der Kapazitäten in unseren 
Einrichtungen ergeben. 
 
Dies bezieht sich explizit auf die Förderung über das Stark III Programm –ELER-
Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zur energetischen Sanierung und 
Modernisierung von Kindereinrichtungen und Schulen im ländlichen Raum. 
 
Aufgrund der, durch die EU beanstandeten Förderrichtlinien wird es hier zu zeitlichen 
Verzögerungen bei der Gewährung kommen. In Juni 2016 wurde der Sachverhalt 
bekannt. 
Der Fördermittelgeber hat sogar in Erwägung gezogen den Termin zur 
Antragsstellung zu verschieben. 
Das hat zur Folge, dass sich die Maßnahmen zeitlich in das Folgejahr verschieben 
könnte. 
 
Um die beabsichtigten Investitionen aber umsetzen zu können wäre auch der Einsatz 
anderer Förderprogramme möglich. Im Stark V Programm werden Mittel von Bund 
und Land für Investitionen finanzschwacher Kommunen bereitgestellt. 
 
In der Liste wird Ihnen dargelegt wie  z.B. die Finanzierung der Investition der 
Kindereinrichtung Waldesrand in Grieben möglich wäre. Es werden die Finanzierung 
über Stark III oder Stark V mit den dazugehörenden Auswirkungen aufgezeigt. 
 
Insgesamt muss bei der Umstellung der Finanzierung bereits mit der mittelfristigen 
Planung beschlossener Investitionen beachtet werden, dass  
der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aus dem Stark V Programm maximal  
1.354.336 € zur Verfügung stehen. 
 
Diese Mittel können sofort beantragt werden. Ein Zuwendungsbescheid kann bis 
31.12.2016 erfolgen. 
 
Bei Änderungen gegenüber der mittelfristigen Planung ist jedoch immer das zur 
Verfügung stehende Gesamtvolumen zu berücksichtigen. 
 



MV 427/2016  Seite 3 von 3 

 

 
Die Investitionspauschale wird 2017 voraussichtlich 590 T€ betragen. 
 
Der Stadtrat hat mit dieser Liste die Möglichkeit aus den notwendigen Investitionen 
eine Festsetzung der Prioritäten und deren Finanzierung zu treffen. 
 
 

 
 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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